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352 Das Rote Kreuz.

5àei2erilàr Militârlanltàvsrà.

Aus sien Vàancllungsn 6ss Isntrcilkomitesz vom 5. uncl 24. Oktober 1Y1Z.

Der vom Präsidenten vorgelegte Entwurf zu einer Eingabe an den Herrn Oberfeldarzt
betreffend Vorschläge zur Reorganisation des Zentralverbandes wird zur Ausfertigung ge-

nehmigt.
Der abgetretene Archivar Dubey in Genf wird um Ueberscndung des in seinem Besitz

befindlichen Inventars ersucht.

Von folgenden Sektionen sind die Fragebogen ausgefüllt eingegangen: Basel, Biel,
Chur, Fricktal, Freiburg, Genf, Gosiau, St. Gallen, Herisau, Lichtensteig und Umgebung
und Wald-Rüti. Diese Antworten werden durchbesprochen. Der Präsident bedauert, daß die

Antworten nicht prompter eingehen.

Betreffend die Berechnung bei Verteilung der Bundessubvention wird an den abge-

tretenen Zentralkassier geschrieben, da sich hierbei Unklarheiten gezeigt haben und bezügliche

Reklamationen von Sektionen eingegangen sind.

Der Zentralsekretär legt das Protokoll zur Konferenz vom 16. Oktober d. I. mit dem

Herrn Oberfeldarzt in der Kaserne Klingcntal in Basel vor. Dasselbe wird genehmigt. Der

Zentralpräsident gibt namens des Zentralvorstandes seiner Befriedigung über die Vorschlüge

und Aeußerungen des Herrn Oberfeldarztes Ausdruck. Das weitere Vorgehen soll in einer

spätern Sitzung beraten werden.

Die Sektion Zürich wird neuerdings aufgefordert, ihr ausgefülltes Jahrcsberichtsformular

pro 1912 einzusenden.

Herr Oberstleutnant de Mvntmollin in Neuenburg wird ersucht, die Bewilligung zur
Drucklegung der PrciSaufgaben pro 1913/1914 zu erteilen.

Die von der Sektion Fricktal nachgesuchte Unterstützung durch Zuweisung von Uebungs-
material wird bewilligt.

Der Präsident berichtet über die von ihm eingeleiteten Schritte bei der Berlitz-Schule
betreffend die mangelhafte Uebersetzung des Jahresberichtes Pro 1912.

Namens cks5 Isntrcilkomitssg îctiwsi?. lUilitärlamtätZverems,
Der Präsident: Der Sekretär:

U. llcitàrt. kenkert.

—

5àsi2. lltilitMciiutàvsrà un6 ZtcitutenrLviljon à Koten ìireu?ez.

Laut Seite M9 des Organs hat der Zen-
tralvorstand des schweizer. Militärsanitäts-
Vereins beschlossen, der Anregung der Sektion

Glarus, es sei bei Anlas; der Statutcnrcvisivn
des Roten Kreuzes dahin zu wirken, daß

auch ein Mitglied des schivciz. Militärsani-
tätsvereins, das nicht dem Zentralvorstandc

angehöre, als Delegierter in den Vorstand

resp, in die Direktion des Roten Kreuzes

zu wählen, nicht Folge zu geben mit der

Begründung, das betreffende Mitglied müsse

mit allen Verhältnissen des schweiz. Militär-
sanitätsvereins genau vertraut sein und dem-

selben schon längere Zeit angehört haben.

Vergleichen wir damit das Protokoll der

Delegicrtenversammlnng in Winterthur lsiehe
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